
Hinweise zur öffentlichen Vorführung,  Wiedergabe und Bewerbung 
unserer Filme bei „nichtgewerblichen“ Aufführungen

Das öffentliche Vorführungs- und Wiedergaberecht umfaßt sowohl die gewerblichen 
wie die nichtgewerblichen Aufführungsrechte

Die Erlaubnis zur öffentlichen Vorführung von Filmen erfolgt über eine Terminbestäti-
gungen, in der die wesentlichen Konditionen der Vorführung geregelt sind. Die Termin-
bestätigungen bezeichnen in der Regel auch den genauen Ort der Veranstaltung.
Anstatt einer Terminbestätigung kann auch eine Rechnung (ggf. mit Vorauskasse) als 
Erlaubnis gelten.

Öffentliche Filmvorführungen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung stellen eine 
Rechteverletzung dar

Kaufvideos (VHS, DVD, BluRay, Stream), entliehene Videos aus Videotheken oder Bib-
liotheken sowie Mitschnitte aus dem Fernsehen oder von anderen bespielten Videos 
dürfen grundsätzlich nur zum Zwecke der privaten Nutzung und nicht für die öffentliche 
Vorführung verwendet werden.

Ein Film darf nur mit unserer schriftliche Genehmigung öffentlich vorgeführt oder wie-
dergegeben werden, andernfalls können wir auf die zivil- und strafrechtlichen Maßnah-
men des UrhG zurückgreifen.  

Ein mit der GEMA ggf. abgeschlossener Berechtigungsvertrag umfaßt nicht die Erlaubnis 
zur öffentlichen Vorführung und Wiedergabe von Filmwerken. Die GEMA erteilt dem 
Veranstalter nur die Befugnis zur öffentlichen Wiedergabe des von ihr jeweils verwalte-
ten Bestandes an gesetzlich geschützten Tonwerken (Musikrepertoire). Das öffentliche 
Vorführungsrecht und Verbreitungsrecht für Filme kann nicht durch die GEMA erteilt 
werden.

Öffentliche Bewerbung/Bekanntmachung von Filmen

Eine Erlaubnis zur gewerblichen Vorführung beinhaltet in der Regel auch das Recht zur 
öffentlichen Bewerbung des Films in dem entsprechenden Veranstaltungsort.

Veranstaltungen der nichtgewerblichen Filmarbeit unterliegen einem Werbeverbot

Das Urheberrechtsgesetz erlaubt es „verletzten“ Rechteinhabern, bei einer  Rechtever-
letzung – u. a. nicht genehmigte öffentliche Vorführung von Filmwerken – Strafantrag zu 
stellen. 

Das Urheberrechtsgesetz sieht zudem zivilrechtliche Maßnahmen der betroffenen 
Rechteinhaber gegen etwaige Rechteverletzungen vor (anwaltliche Abmahnung, Anfor-
derung einer Unterlassungserklärung mit Kostenfolge, einstweilige Verfügung auf Un-
terlassung, Klage auf Unterlassung und Schadensersatz). 


